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1 Grundlagen der Verfahrensdurchführung

1.1 Rechtliche Grundlagen

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634 ),

 Verordnung  über  die  bauliche  Nutzung  der  Grundstücke  (Baunutzungsverordnung  -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  21. November 2017 (BGBl. I S.
3786),

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I, S 1057),

 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.
Mai 2016 (GVBl. I Nr. 14), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 15. Okto-
ber 2018 (GVBl. I Nr. 22, S. 28).

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde nach den Bestimmungen des
§ 13a BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 

Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB gelten bei der Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenent-
wicklung folgende besondere Verfahrensvorschriften:

- von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige
Bürgerbeteiligung)  und  nach  § 4 Abs. 1 BauGB  (frühzeitige  Behördenbeteiligung)
kann abgesehen werden; von dieser Möglichkeit wird im vorliegenden Verfahren Ge-
brauch gemacht;

- es wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach
§ 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen;

- die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung entfällt, da durch das geplante Vorhaben
der Grenzwert gemäß § 13a Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BauGB nicht überschritten wird;

- § 4c BauGB wird nicht angewendet;
- es  wird  von  der  zusammenfassenden  Erklärung  nach  § 6 Abs. 5 Satz 3  und

§ 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.

Der Wegfall der Verpflichtung zur Umweltprüfung und zur naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung führt nicht dazu, dass die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
in  der  Planung  und  Abwägung  unberücksichtigt  bleiben.  Grünordnerische  Festsetzungen
können zum Beispiel aus Gründen der Gestaltung des Ortsbildes oder zur Gewährleistung
der Einbindung des Vorhabens in die naturräumliche Situation erforderlich werden.

Unberührt von den Besonderheiten des § 13a sind die Vorschriften des Bundesnaturschutz-
gesetzes  (BNatSchG) / Brandenburgischen  Naturschutzausführungsgesetzes  (BbgNatSch
AG) und der EU-Normen zum Artenschutz zu beachten. In Planverfahren nach § 13a BauGB
ist daher zu Beginn zu prüfen, ob Verdachtsmomente bestehen, dass bei Verwirklichung der
Bebauungsplanung  ein  Verstoß  gegen  ein  Verbot  nach  § 44 Abs. 1 BNatSchG  vorliegen
könnte. Nur wenn sich dafür keine Anhaltspunkte ergeben, ist die Gemeinde weder baupla-
nungsrechtlich noch artenschutzrechtlich verpflichtet, weitere Ermittlungen anzustellen.

1.2 Räumlicher Geltungsbereich

Der im Nordosten der Siedlungserweiterung Hönow gelegene Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Feuerwehrstandort  Siedlungserweiterung Hönow“  umfasst  das Flurstück 2425
sowie eine noch als Flurstück zu bildende Teilfläche des Flurstücks 2776 der Flur 2, Gemar-
kung Hönow mit einer Größe von etwa 5.912 m² (ca. 0,59 ha).
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Das Flurstück 2425 war bisher Teil des Baufeldes 1.1 im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Siedlungserweiterung Hönow“. Die Teilfläche des Flurstücks 2776 war bisher Teil des
Baufeldes 1.3 im Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplans „Siedlungserweite-
rung Hönow“.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans „Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“
werden  dessen  Festsetzungen  die  bis  dahin  innerhalb  seines  Geltungsbereichs  gültigen
Festsetzungen des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“ und der  6.  Änderung
des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“ ablösen.

1.3 Verfahrensablauf

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten hat in ihrer Sitzung am 28.01.2019 den
Beschluss  zur  Aufstellung des Bebauungsplans „Feuerwehrstandort  Siedlungserweiterung
Hönow“ gefasst.

Auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 06.05.2019 wurde der Entwurf des Bebauungs-
plans (Planungsstand:  22. März 2019) beschlossen und gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB zur Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans lag in der Zeit vom 20.05. bis 28.06.2019 öffentlich aus. Im
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Mit Anschreiben vom 08.05.2019 sind insgesamt 20 Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange beteiligt worden. Von 16 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
sind Stellungnahmen eingegangen. Davon erzeugten 4 Stellungnahmen Abwägungsbedarf.

Im Ergebnis wurden keine Planänderungen erforderlich, welche eine nochmalige Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung erfordert hätten (§ 4a Abs. 3 BauGB).

Die Empfehlungen zur Abwägung der im Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnah-
men und die endgültige Planfassung des Bebauungsplans (Planungsstand: 20. September
2019) sollen auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 21.10.2019 beschlossen werden.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan sodann in Kraft.

2 Anlass und Ziele der Planung

2.1 Planungsgegenstand

Durch den Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die  Neuer-
richtung einer Feuerwache für die Freiwillige Ortsfeuerwehr Hönow geschaffen werden.

2.2 Planungsnotwendigkeit

Gemäß § 1, Abs. 3 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, ”... Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.”

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung ist die Gemeinde Hoppegarten dieser Forde-
rung durch die Aufstellung eines Flächennutzungsplans (FNP) nachgekommen. Im zurzeit in
der Fassung vom 23. Februar 2017 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde
Hoppegarten ist das Bebauungsplangebiet Teil einer Darstellung als Mischgebiet.

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind im Plangebiet des aufzustellenden Be-
bauungsplans zurzeit noch Festsetzungen sowohl des  Bebauungsplans „Siedlungserweite-
rung Hönow“ als auch der 6. Änderung des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“
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gültig. In diesen sind im Bereich der für die Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses vor-
gesehenen Fläche bisher jeweils Mischgebiete festgesetzt. 

In Mischgebieten sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO (Baunutzungsverordnung) Anlagen
für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke  regelmäßig  zulässig.  Nach  einschlägiger  Kommentierung  gehört  eine  „Feuerwache“
nicht zu den Anlagen für soziale Zwecke, sondern zu den Anlagen für Verwaltungen (Ernst/
Zinkahn/Bielenberg, Rd.Nr. 27 zu § 4 BauNVO; Fickert/Fieseler, a.a.O., Rd.Nrn. 11, 11.1, 12,
12.1 zu § 4). 

Somit  ließe sich  ein Feuerwehrstandort  grundsätzlich  aus einem Mischgebiet  entwickeln.
Eindeutiger ist allerdings die Entwicklung aus einer konkret auf diesen Zweck bezogen fest-
gesetzten Fläche für den Gemeinbedarf. Gegen die Entwicklung aus den bisher festgesetz-
ten Mischgebieten sprechen insbesondere auch die dortigen Festsetzungen zum Maß der
baulichen Nutzung, zur Bauweise sowie zu Baulinien und Baugrenzen.

Um das geplante Vorhaben zu ermöglichen und eine geordnete städtebauliche Entwicklung
zu sichern, hat sich die Gemeinde daher entschieden, einen Änderungsbebauungsplan auf-
zustellen, dessen neue Festsetzungen im Änderungsbereich die bisherigen Festsetzungen
des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“ und der 6. Änderung des Bebauungs-
plans „Siedlungserweiterung Hönow“ ablösen werden.

Da das Plangebiet im Bereich der auf Grundlage bereits bestehender Bebauungspläne ge-
prägten Siedlungserweiterung Hönow liegt, kann der Bebauungsplan gemäß § 13a BauGB
als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach den Vorschrif-
ten des vereinfachten Verfahrens aufgestellt werden.

2.3 Planungsziele

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“
wird vorrangig das Ziel verfolgt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuerrich-
tung eines aus einer Fahrzeughalle und einem Sozialtrakt bestehenden Feuerwache für die
Freiwillige Ortsfeuerwehr Hönow zu schaffen. Zudem sollen eine Alarmaufstellfläche für Feu-
erwehrfahrzeuge, eine Übungsfläche und PKW-Stellplätze hergestellt werden.

Im Einzelnen sind insbesondere folgende Planinhalte zu regeln:

 Bestimmung der zulässigen Art der baulichen Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf
mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“;

 Bestimmung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung (für die baulichen Anlagen
der Hauptnutzung und zulässiger Anteil von Nebenanlagen);

 Abgrenzung zwischen überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen;
 Regelung der zulässigen Bauweise;
 grünordnerische Festsetzungen (Orts- und Landschaftsbild; Artenschutzbelange);

Bei der Planung sind die Bindungen der übergeordneten Planungen und die Belange, die
sich aus vorhandenen nachrichtlichen Übernahmen ergeben, zu berücksichtigen.

Die Auswirkungen der Planung sind in der Begründung zu erläutern.
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3 Örtliche Verhältnisse

3.1 Bestandsangaben zum Plangebiet

Plangebiet

Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Randbereich der Siedlungserweiterung Hönow
und ist im Süden durch die Parallelstraße sowie im Osten durch den noch nicht abschließend
ausgebauten nördlichen Abschnitt der Straße Mühlenfließ erschlossen.

Nördlich verläuft die Altlandsberger Chaussee (L 33) und östlich bis südöstlich die Neuenha-
gener Chaussee (L 338), zu denen jedoch keine Verkehrsanbindung besteht. 

Das Flurstück 2425 wird im nördlichen Bereich des Plangebietes zurzeit als Lagerplatz ge-
nutzt. Die Fläche ist eingezäunt und gepflastert und wird über einen Schotterweg von der
Straße Mühlenfließ aus erschlossen. Entlang der Grenze zum Mühlenfließ befindet sich auf
einer Länge von etwa 25 Meter eine geschlossene, überwiegend aus heimischen Gehölzen
bestehende Hecke.

Der übrige Bereich des Plangebiets ist frei zugänglich und wird von den Anwohnern der süd-
lich der Parallelstraße und Stöbberstraße gelegenen Wohngebiete u.a. als Auslaufgebiet für
Hunde genutzt. Die Fläche stellt  sich hinsichtlich des Biotopbestandes als artenarme Ru-
deralfläche ohne Baumbestand dar und bietet nur einer geringen Anzahl an Tierarten geeig-
nete Lebensräume. 

Detaillierte Angaben zum Biotop- und Artenbestand können den im Anhang der Bebauungs-
planbegründung  beigefügten Anlagen  2 (Karte  der  Biotopkartierung)  und 3  (Artenschutz-
rechtliche Potenzialeinschätzung) entnommen werden. 

Die  Plangebietsfläche  ist  noch  nicht  medientechnisch  erschlossen.  An  der  nordöstlichen
Plangebietsgrenze sowie im südlichen Randbereich zur Parallelstraße befinden sich Nieder-
spannungsleitungen der EDIS Netz GmbH. Im südlichen Bereich könnte i.V.m. der Errich-
tung des Gebäudes der Feuerwache die Umverlegung von Leitungen erforderlich werden.

Die Parallelstraße und die Straße Am Mühlenfließ sind bereits an die Schmutzwasserkanali-
sation angeschlossen. Über den weiteren Leitungsbestand in den jeweiligen Straßenräumen
liegen noch keine Angaben vor.

Umgebung

Das  Plangebiet  wird  in  Richtung  der  Altlandsberger  Chaussee  und  der  Neuenhagener
Chaussee durch einen zum Teil von Bäumen überschirmten Hecken- und Windschutzstrei-
fen begrenzt.

Westlich und östlich befinden sich zwei bisher unbebaute Baufelder, welche im Bebauungs-
plan „Siedlungserweiterung Hönow“  und im Teilbereich der 6.  Änderung des Bebauungs-
plans „Siedlungserweiterung Hönow“  als  Mischgebiete  (MI)  festgesetzt  sind.  Wie im Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans stellen sich die Flächen im Bestand als ar-
tenarme Ruderalflächen dar und werden von den Anwohnern der südlich der Parallelstraße
und Stöbberstraße gelegenen Wohngebiete u.a. als Auslaufgebiet für Hunde genutzt.

Das Gebiet  südlich der  Parallelstraße,  welches im Bebauungsplan „Siedlungserweiterung
Hönow“ als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt worden ist, ist hingegen bereits voll-
ständig bebaut. Die Bebauungszeile an der Parallelstraße verfügt über vier Geschosse; die
Mehrfamilienhäuser am Mühlenfließ verfügen über drei Geschosse.

Das Gebiet südlich der Stöbberstraße ist  im Bebauungsplan „Siedlungserweiterung Hönow“
ebenfalls als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt worden. Dort erfolgte jedoch eine
kleinteiligere Reihenhausbebauung. Die Gebäude verfügen lediglich über zwei Geschosse,
wobei das zweite Geschoss als Dachgeschoss ausgebildet ist.
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3.2 Eigentumsverhältnisse

Die im Plangebiet gelegenen Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Hoppegar-
ten.

4 Berücksichtigung des Anpassungs- und Entwicklungsgebots

4.1 Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raum-
ordnung

In Berlin und Brandenburg sind auf der Grundlage des Landesplanungsvertrages die folgen-
den – für die Aufstellung des Bebauungsplans „Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hö-
now“ relevanten - gemeinsamen Raumordnungspläne in Kraft:

 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007),
 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR).

Für die fünf Regionen Brandenburgs konkretisieren außerdem Regionalpläne die Festlegun-
gen  der  Landesplanung.  Der  Landkreis  Märkisch-Oderland  gehört  zur  Region  Oderland-
Spree. Der für die Region aufgestellte Teilregionalplan „Windenergienutzung“ enthält keine
bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“
zu  berücksichtigenden  raumordnerischen  Inhalte.  Der  Teilregionalplan  zur  zentralörtliche
Gliederung der Region Oderland-Spree von 1996 ist nicht mehr rechtswirksam. Somit sind
bei der Aufstellung des Bebauungsplans zurzeit keine Ziele und Grundsätze der Regional-
planung zu berücksichtigen.

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)

Gemäß § 3 Abs. 1 LEPro 2007 soll die Hauptstadtregion nach den Prinzipien der zentralörtli-
chen Gliederung entwickelt  werden.  Zentrale Orte sollen  als  Siedlungsschwerpunkte  und
Verkehrsknoten für  ihren Versorgungsbereich  räumlich gebündelt  Wirtschafts-,  Einzelhan-
dels-, Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Gesundheits- und soziale Versorgungsfunktionen erfüllen.

Gemäß § 5 Abs. 2 und 3 LEPro 2007 soll bei der Siedlungsentwicklung die Innenentwicklung
Vorrang vor der Außenentwicklung haben. Bei der Siedlungstätigkeit soll daher neben der
Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes vorhandener Siedlungsbereiche, vor
allem die Reaktivierung von Brachflächen Priorität haben bzw. eine Nutzung erschlossener
Baulandreserven. Mit der damit zu erwartenden erhöhten Auslastung bestehender Infrastruk-
tur- und Gemeinbedarfseinrichtungen kann deren Tragfähigkeit  gestützt und zugleich ver-
kehrsvermeidend nahräumlich organisiert werden, was zu einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung beiträgt.

Gemäß § 6 Abs. 1 LEPro 2007 sollen die Naturgüter Boden,  Wasser,  Luft,  Pflanzen-  und
Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesi-
chert und entwickelt werden. Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen
werden.  Die  Inanspruchnahme und die  Zerschneidung  des Freiraums,  insbesondere  von
großräumig unzerschnittenen Freiräumen,  sollen  gemäß § 6 Abs. 2 LEPro 2007vermieden
werden. Gemäß § 6 Abs. 4 LEPro 2077 sollen Freiräume mit hochwertigen Schutz-, Nutz-
und sozialen Funktionen im Verbund entwickelt werden.

Der Gemeinde Hoppegarten wird im LEP B-B keine zentralörtliche Funktion zugewiesen [sie-
he folgender Abschnitt]. Das Bebauungsplangebiet ist in den Siedlungsraum der Siedlungs-
erweiterung Hönow integriert.  Der  Freiraumverbund wird  nicht  beeinträchtigt.  Somit  kann
davon ausgegangen werden, dass das Bebauungsplanvorhaben allen für die Planung rele-
vanten Zielstellungen des LEPro 2007 entspricht.
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Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)

Im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfs des Bebauungsplans [Planungsstand: 22. März
2019] und während der Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Pla-
nentwurf ergab sich die Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der Raumordnung noch
aus den Festlegungen des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B-B).

Am 01.07.2019 ist dann die Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion
Berlin-Brandenburg (LEP HR) in Kraft getreten (veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Brandenburg, Teil II, Jahrgang 2019, Nr. 35). Der LEP HR hat damit den
LEP B-B abgelöst.

Mit Stellungnahme vom 14.06.2019 zum Entwurf des Bebauungsplans hatte die Gemeinsa-
me  Landesplanungsabteilung  Berlin-Brandenburg  bezogen  auf  den  zu  diesem  Zeitpunkt
noch gültig gewesenen LEP B-B mitgeteilt, dass die Planungsabsicht an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst sei und sich nach Inkrafttreten des LEP HR voraussichtlich keine andere
Beurteilung als nach den Regelungen des LEP B-B ergeben werde.

Die Gemeinde Hoppegarten befindet sich sowohl gemäß bisherigem LEP B-B als auch ge-
mäß nunmehr gültigem LEP HR im Gestaltungsraum Siedlung. Innerhalb dieses Bereiches
ist Siedlungsentwicklung grundsätzlich zulässig. Die Siedlungsentwicklung soll vorrangig un-
ter  Nutzung  bisher  nicht  ausgeschöpfter  Entwicklungspotenziale  innerhalb  vorhandener
Siedlungsgebiete  sowie  unter  Inanspruchnahme  vorhandener  Infrastruktur  erfolgen.  Die
Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung sollen einander räumlich zugeord-
net und ausgewogen entwickelt werden. 

Da das Bebauungsplanvorhaben der Daseinsvorsorge dient und in den Siedlungsraum der
Siedlungserweiterung  Hönow integriert  ist,  sind  bei  der  Aufstellung  des  Bebauungsplans
„Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“ keine Konflikte mit den Zielen der Raum-
ordnung erkennbar.

4.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Im zurzeit in der Fassung vom 23. Februar 2017 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der
Gemeinde Hoppegarten ist das Bebauungsplangebiet als Teil einer ausgedehnten Mischge-
bietsfläche  dargestellt,  welche  die  südlich  angrenzend  dargestellten  Wohnbauflächen  in
Richtung der Altlandsberger Chaussee und der Neuenhagener Chaussee abschirmt. 

Ein Feuerwehrstandort ist in einem Mischgebiet grundsätzlich zulässig [siehe Kapitel 2.2]. In-
sofern steht die derzeitige FNP-Darstellung dem Planungsziel inhaltlich nicht entgegen. 

Unabhängig von der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Gemeinbedarfsnutzungen in an-
ders festgesetzten Baugebieten (insbesondere in Mischgebieten) werden im FNP der Ge-
meinde Hoppegarten allerdings Flächen für den Gemeinbedarf stets als solche gesondert
dargestellt.

Diesem Darstellungsprinzip folgend, soll das Bebauungsplangebiet im FNP als Gemeinbe-
darfsfläche mit  dem Symboleintrag  „Feuerwehr“  -  gemäß Nr.  4.1 Planzeichenverordnung
(PlanZV) – dargestellt werden.

Die Darstellung soll im Rahmen einer Berichtigung des Flächennutzungsplans erfolgen.

4.3 Berücksichtigung sonstiger Planungen und Regelungen

Raumordnungsverfahren (ROV)   „Neubau Gasanbindungsleitung Marzahn“  

Gemäß  Unterlagen  zu  dem  am  03.06.2019  eröffneten  Raumordnungsverfahren  (ROV)
„Neubau Gasanbindungsleitung Marzahn“ befindet sich der räumliche Geltungsbereich des
Bebauungsplans innerhalb des entlang der L 33 verlaufenden Trassenkorridors B 2 für den
Verlauf  einer  neuen  Gasanbindungsleitung  zum  Heizkraftwerk  Marzahn.  Die  Unterlagen

6



Gemeinde Hoppegarten, BP „Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“ Begründung
__________________________________________________________________________________________

enthalten als Alternativen zudem die Trassenkorridore A 1, A 2 und B 1. Der Trassenkorridor
B 1 führt weiter nördlich ebenfalls durch das Gebiet der Gemeinde Hoppegarten. 

Zum Vorhaben hat die Gemeinde Hoppegarten am 14.07.2019 Stellung genommen. In der
Stellungnahme wurde mitgeteilt, dass ein Trassenverlauf entlang der Altlandsberger Chaus-
see L 33) wegen der Nähe zum Siedlungsbereich und des unterirdischen Leitungsbestands
als problematisch anzusehen ist. 

Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens, die bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu
berücksichtigen wären, liegen noch nicht vor. 

Anbaubeschränkungen im Bereich der Landesstraßen L     33 und L     338  

In der näheren Umgebung des Plangebietes verlaufen die Landesstraßen L 33 (Altlandsber-
ger Chaussee) und L 338 (Neuenhagener Chaussee), welche sich dort jeweils außerhalb der
zur Erschließung dienenden Ortsdurchfahrt (Freie Strecke) befinden. 

Bezüglich  des  Abstandes  zu  Landesstraßen  gilt  das  Brandenburgische  Straßengesetz
(BbgStrG) mit folgenden Regelungen:

 Gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 BbgStrG dürfen an den außerhalb der Ortsdurchfahrten gelege-
nen Teilen von Landesstraßen in einer Entfernung bis zu 20 Meter – gemessen vom äu-
ßeren Rand der Fahrbahn – keine Hochbauten errichtet werden. 

 Gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 1 BbgStrG bedürfen bauliche Anlagen jeder Art an den außerhalb
der Ortsdurchfahrten gelegenen Teilen  von Landesstraßen in einer Entfernung bis zu
40 m - gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn – der Zustimmung der Straßenbau-
behörde.

Der äußere Rand der Fahrbahn der L 338 (Neuenhagener Chaussee) befindet sich in einer
Entfernung von mehr als 40 m zum Plangebiet. Im Plangebiet ergeben sich i.V.m. der L 338
somit keine Beschränkungen.

Zur äußeren Fahrbahnkante der L 33 (Altlandsberger Chaussee) beträgt der Abstand der
nördlichen Plangebietsgrenze hingegen nur etwa 20 m. Somit  liegt  ein etwa 20 m breiter
Streifen des Plangebiets im 40 m-Bereich, in welchem bauliche Anlagen jeder Art der Zu-
stimmung der Straßenbaubehörde bedürfen.

Entsprechend der in der Stellungnahme des Landesbetriebs Straßenwesen vom 14.06.2019
erhobenen Forderung wurde die 40 m-Abstandslinie in die Planunterlage des Bebauungs-
plans aufgenommen und der Bereich gekennzeichnet, in welchem bauliche Anlagen jeder
der Art dem Zustimmungsvorbehalt der Straßenbaubehörde (§ 24 Abs. 2 Nr. 1 BbgStrG) un-
terliegen.

Weitere Planungen und Regelungen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind folgende Satzungen der Gemeinde Hoppegar-
ten gültig:

 Satzung der Gemeinde Hoppegarten über die Festsetzung der Anzahl der notwendi-
gen Stellplätze (Stellplatzsatzung) vom 15.02.2005,

 Satzung der Gemeinde Hoppegarten zum Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung)
in der Fassung der 3. Änderung vom 05.12.2007 und

 Satzung über die naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers in der Ge-
meinde Hoppegarten vom 11.02.2014.

Weitere Verordnungen,  Satzungen oder sonstige Planungen,  die  Regelungen mit  boden-
rechtlichem Bezug gemäß § 9 BauGB (Inhalte des Bebauungsplans) enthalten, sind im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans nicht zu beachten.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht im Bereich von Schutzgebieten oder –
zonen nach anderen rechtlichen Vorschriften (z.B. Natur- und Landschaftsschutz,  Boden-
schutz, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz).

7



Gemeinde Hoppegarten, BP „Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“ Begründung
__________________________________________________________________________________________

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans und dessen Umgebung befinden sich keine denk-
malgeschützten oder denkmalwerten Gebäude. Im Plangebiet sind bisher keine archäologi-
schen Funde belegt.

Für das Plangebiet liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Anhaltspunkte für
das Vorhandensein von Bodenbelastungen (Altlasten) und von Kampfmitteln vor.

5 Planungskonzept
Da am bisherigen Standort der Freiwilligen Feuerwehr Hönow, am östlichen Rand des alten
Dorfkerns Hönow,  für die notwendige Erweiterung der Feuerwache keine ausreichenden
Möglichkeiten bestehen, beabsichtigt die Gemeinde Hoppegarten bereits seit Längerem, an
einem neuen Standort im Bereich der Siedlungserweiterung Hönow einen Ersatzneubau zu
errichten.

Bereits im Jahr 2015 wurde diesbezüglich ein Standort an der Ecke Hoppegartener Straße /
Am Weiher geprüft, welcher sich jedoch als nicht ausreichend geeignet erwies.

Im Zuge der weiteren Standortsuche wurde das Gebiet des vorliegenden Bebauungsplans
als potenziell geeignet ermittelt. 

Für diesen Standort hat das Ingenieurbüro Dr.-Ing. F. Seidel GmbH aus Neuenhagen auf
Grundlage des mit der Gemeinde Hoppegarten und der Ortswehr Hönow zuvor abgestimm-
ten Raum- und Flächenbedarfs Anfang 2018 eine erste Machbarkeitsstudie erarbeitet.

Das Konzept,  welches nach Vorlage einer genauen Vermessungsgrundlage nochmals im
Dezember 2018 präzisiert wurde, weist im nördlichen Bereich des Plangrundstücks die Fahr-
zeughalle mit den Alarmausstellflächen, den Personaltrakt der Feuerwache sowie Stellplätze
und sonstige Nebenanlagen aus. 

Die Fahrzeughalle verfügt über eine Grundfläche von etwa 710 m² und das zweigeschossig
geplante Personalgebäude über eine Grundfläche von etwa 405 m². 

Im südlichen Bereich ist außerdem eine etwa 1.250 m² Übungsfläche vorgesehen.

Mit dem Konzept [siehe Abbildung folgende Seite] konnte der grundsätzliche Nachweis er-
bracht werden, dass der Standort für den geplanten Ersatzneubau der Feuerwache Hönow
geeignet ist.
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Abbildung (unmaßstäblich): Lageplan Neubau Feuerwehrgerätehaus FFW Hoppegar-
ten,  Ortswehr  Hönow [Ingenieurbüro  Dr.-Ing.  F.  Seidel  GmbH,  Neuenhagen;  Pla-
nungsstand 28.02.2018 / Überarbeitung 11.12.2018]

Im Ergebnis der Erörterung des vorgelegten Konzepts wurde die Anordnung der einzelnen
Funktionsbestandteile nachfolgend nochmals geändert. 

Sowohl aus städtebaulichen Gründen als auch im Hinblick auf die Minimierung möglicher
Lärmauswirkungen auf die südlich der Parallelstraße / Stöbberstraße vorhandenen Wohnnut-
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zungen sieht das dem Bebauungsplan letztlich zu Grunde gelegte Planungskonzept das Ge-
bäude der Feuerwache im südlichen und die Übungsfläche im nördlichen Teilbereich vor. 

Abbildung (unmaßstäblich): geänderter Lageplan Neubau Feuerwehrgerätehaus FFW
Hoppegarten, Ortswehr Hönow [Dipl.-Ing. Georg Lahr-Eigen, Architekten + Stadtpla-
ner, Berlin; Planungsstand 27.08.2019]

Das Gebäude der Feuerwache prägt auf diese Weise die nördliche Siedlungskante städte-
baulich klarer aus und akzentuiert die Ecke Parallelstraße / Am Mühlenfließ räumlich-archi-
tektonisch. Der an der Parallelstraße gelegene Personaltrakt schirmt zudem die nördlich an-
grenzenden Funktionsbestandteile  des Feuerwehrstandortes (Fahrzeughalle  mit  Alarmauf-
stellflächen und Übungsfläche) in Richtung der südlich gelegenen Wohnbebauung räumlich
und schalltechnisch ab. 
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Die räumliche Trennung der Ein- und Ausfahrt für die Einsatzfahrzeuge (Am Mühlenfließ)
und für die PKW der Wehrkräfte (Parallelstraße) ermöglicht  im Alarmfall  außerdem einen
überkreuzungsfreien Verkehrsablauf.

Im 40 m-Bereich der straßenrechtlichen Anbaubeschränkung entlang der L 33 [siehe Kapitel
4.3] befinden sich lediglich Teile der unbefestigten Übungsfläche sowie von zwei Stellplät-
zen.

In ihrer Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans hatte die Abteilung Immissions-
schutz des Landesumweltamtes (LfU) Brandenburg empfohlen, in der Begründung zum Be-
bauungsplan Aussagen über Übungen auf dem Betriebsgelände, Anzahl der Einsatzfahrzeu-
ge, Einsatzzahlen, an welchem Ort die Wartung der Fahrzeuge stattfinden soll und ob neben
der eigentlichen Nutzung durch die Feuerwehr auch weitere Nutzungen wie z.B. Veranstal-
tungen am Standort beabsichtigt sind, zu treffen. Die Feuerwehr Hönow hat daraufhin folgen-
de Angaben mitgeteilt:

• Durch die Feuerwehr Hönow werden jährlich etwa 140 Einsätze gefahren.
• Die Feuerwehr Hönow verfügt gegenwärtig über vier Einsatzfahrzeuge (Mannschafts-

transportfahrzeug, Löschfahrzeug, Drehleiter, Anhänger Schlauchboot).
• Die Reinigung der Fahrzeuge (Waschplatz), kleinere Reparaturen sowie die Geräte-

prüfungen erfolgen im Gerätehaus (Fahrzeughalle). Größere Wartungen und Repara-
turen werden in geeigneten Werkstätten durchgeführt.

• Die theoretischen und praktischen Ausbildungen und Übungen sind auf der Übungs-
fläche, im Versammlungsraum und im Gerätehaus geplant. Übungen und Ausbildun-
gen finden jeden Montag gegen 18.00 Uhr statt. Die Ausbildungen der Jugendfeuer-
wehr sollen ebenfalls am Standort durchgeführt werden.

• Des Weiteren sind auf dem Gelände Versammlungen und gelegentliche Veranstal-
tungen wie Feuerwehrfeste, Jubiläen und Tage der offenen Tür geplant.

Des Weiteren hat das LfU darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet selbst im Einwir-
kungsbereich von  Straßenverkehrslärm der Landesstraßen L33 und L338 befindet. Sofern
schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Plangebietes zulässig sein sollen, sind die Aus-
wirkungen  des  Straßenverkehrslärms  auf  den  Geltungsbereich  zu  betrachten.  Von  einer
schutzbedürftigen Nutzung innerhalb des Plangebietes sei dann auszugehen, wenn die Nut-
zung mit einem längeren Aufenthalt von Menschen  (> 6h) verbunden ist.

Schutzbedürftige Räume (z.B. Büro) können sich im südlichen Gebäudeteil (Sozialtrakt) be-
finden, welcher vor dem Straßenverkehrslärm der L33 und L338 relativ geschützt liegt. Die
schutzbedürftigen Räume sollten mit ihren Fenstern möglichst nach Osten oder Süden aus-
gerichtet sein. 

6 Planinhalt des Bebauungsplans

6.1 Zulässige Nutzungen

Auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird das Bebauungsplangebiet als Fläche für
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ festgesetzt. 

In Verbindung mit den Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche [siehe Kapitel
6.3] wird in den Textfestsetzungen 1.1 und 1.2 geregelt, welche der Zweckbestimmung „Feu-
erwehr“ dienenden Nutzungen innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig sind. In den Textfestsetzungen 1.1 und 1.2 wird jedoch noch nicht abschlie-
ßend geregelt, welche Nutzungsbestandteile insgesamt im Bereich der Fläche für den Ge-
meinbedarf  „Feuerwehr“  zulässig oder nicht  zulässig sind.  Es besteht somit  ein gewisser
Ausgestaltungsspielraum  bei  der  Entwicklung  des  künftigen  Raum-  und  Nutzungspro-
gramms.
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Gemäß dem bisherigen Planungskonzept [siehe Kapitel 5] soll das Gebäude für die Feuer-
wache aus einem Personal- und Sozialtrakt sowie aus der Fahrzeughalle für die Rettungs-
fahrzeuge bestehen. Diese Gebäudeteile müssen sich als Anlagen der Hauptnutzung zwin-
gend innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen befinden. 

Da die Aufstellflächen für die Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr in direktem räumlichen Zu-
sammenhang zur Fahrzeughalle stehen und hinsichtlich ihrer Funktion unverzichtbarer Be-
standteil einer Feuerwache sind, regelt die Textfestsetzung 1.1, dass sich diese ebenfalls in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche befinden müssen.

Welche Nutzungsbestandteile zusätzlich auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig sind, wird in der Textfestsetzung 1.2 geregelt. Entsprechend dem Planungs-
konzept sind dies:

a) eine Übungsfläche für die Feuerwehr,
b) PKW-Stellplätze mit ihren Zufahrten,
c) Wege und Sitzplätze sowie
d) Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO.

Eine Übungsfläche ist nicht Bestandteil jeder Feuerwache, jedoch für die Übung der Mitglie-
der und die Ausbildung von Nachwuchskräften einer Freiwilligen Feuerwehr vorteilhaft. Im
nördlichen Bereich des Plangebiet ist dafür eine ausreichend große Fläche vorhanden.

PKW-Stellplätze mit ihren Zufahrten, sonstige Wege- und Aufenthaltsflächen sowie Neben-
anlagen  gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO  (Nebenanlagen,  die  der  Versorgung  mit  Elekrizität,
Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sowie fernmeldetechni-
sche Nebenanlagen und Anlagen für erneuerbare Energien) sind stets Bestandteile eines je-
den baulich genutzten Grundstücks und auch bei der Errichtung einer Feuerwache erforder-
lich.

Eine andere bauliche Nutzung des Plangebietes als für Zwecke der Feuerwehr ist auf Grund-
lage der getroffenen Festsetzungen nicht zulässig.

6.2 Maß der baulichen Nutzung

Das  Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan auf der Grundlage von § 9 Abs. 1
Nr.  1 BauGB durch die Festsetzung der  zulässigen Grundflächenzahl  0,4 (GRZ 0,4)  als
Höchstmaß und durch die zulässige Anzahl von zwei Geschossen (II) als Höchstmaß festge-
setzt.

Grundflächenzahl

Bei einer Größe des Plangrundstückes von etwa 5.912 m² ergibt sich aus der festgesetzten
GRZ 0,4, dass etwa 2.365 m² Grundfläche durch die baulichen Anlagen der Hauptnutzung
überbaut werden dürfen.

Die zulässige Grundfläche darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO regelmäßig um bis zu
50 v.H. durch folgende Anlagen überschritten werden, sofern im Bebauungsplan keine davon
abweichenden Regelungen getroffen werden:

1. Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten,

2. Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sowie

3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird.

Da im vorliegenden Bebauungsplan keine davon abweichende Festsetzung getroffen wird,
dürfen die baulichen Anlagen der Hauptnutzung und sonstigen baulichen Anlagen somit ins-
gesamt eine Fläche von maximal 3.547 m² einnehmen.
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Entsprechend dem Planungskonzept [siehe Kapitel 5] werden für die geplanten Nutzungsbe-
standteile der Feuerwache etwa folgende Grundflächen benötigt:

bauliche Anlagen der Hauptnutzung:

Gebäude Feuerwache, Personaltrakt    405 m²
Gebäude Feuerwache, Fahrzeughalle    710 m²
Aufstellflächen Rettungsfahrzeuge    650 m²
_______________________________________________________________________________________

Summe bauliche Anlagen der Hauptnutzung 1.765 m²

sonstige bauliche Anlagen und befestigte Flächen:

Fahrbahnen    580 m²
Stellplätzen    515 m²
befestigte Übungsfläche    250 m²
sonstige befestigte Flächen    425 m²
_______________________________________________________________________________________

Summe sonstige bauliche Anlagen und befestigte Flächen 1.770 m²

Insgesamt sollen somit etwa 3.535 m² Grundstücksfläche durch bauliche Anlagen und befes-
tigte Flächen genutzt werden. Das zulässige Gesamtmaß der baulichen Nutzung wird somit
voraussichtlich annähernd ausgeschöpft. Wird allerdings berücksichtigt, dass die Fläche der
PKW-Stellplätze aufgrund der Teilversiegelung (siehe Textfestsetzung 4) nicht  vollständig
anzurechnen ist, bestehen bei den Gebäuden noch geringfügige Planungsreserve für Anpas-
sungen, die gegebenenfalls im Rahmen der weiteren Gebäudeplanung (Bauantrag) erforder-
lich werden könnten.

Anzahl der Geschosse

Die zulässige Anzahl von maximal 2 Geschossen soll gemäß Planungskonzept lediglich im
Bereich des Personal- und Sozialtrakts ausgeschöpft werde. Die Fahrzeughalle wird hinge-
gen über nur ein Geschoss verfügen, welches jedoch für die Unterbringung der Rettungs-
fahrzeuge eine größere Raumhöhe benötigt. Die Zulässigkeit von 2 Geschossen ließe es so-
mit zu, im Bereich der Fahrzeughalle ggf. auf Teilflächen noch Geschosseinbauten vorzu-
nehmen.

städtebauliche Verhältnismäßigkeit der Festsetzungen

Die festgesetzte GRZ 0,4 entspricht dem Nutzungsmaß, welches bereits im Bebauungsplan
„Siedlungserweiterung  Hönow“  und im Teilbereich  der  6.  Änderung  des Bebauungsplans
„Siedlungserweiterung Hönow“ für das Mischgebiet (MI) festgesetzt worden ist, aus dessen
Teilfläche nun der Bebauungsplan „Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“ entwi-
ckelt wird. Durch die gleiche Grundflächenzahl sowohl im Geltungsbereich des neuen Be-
bauungsplans als auch im Bereich der angrenzend unveränderten Mischgebietsflächen ist si-
cher gestellt, dass sich das geplante Vorhaben hinsichtlich der überbaubaren Grundstücks-
flächen städtebaulich in die Umgebung einfügt.

Da die Feuerwache nur über maximal zwei Geschosse verfügen soll (Personal- und Sozial-
trakt), unterschreitet die geplante Bebauung die Anzahl der in den westlich angrenzenden
Mischgebietsflächen (Baufeld 1.3) zulässigen Geschosse (dort bis zu vier Geschosse zuläs-
sig) bzw. entspricht der zulässigen Anzahl der Geschosse im östliche der Straße Am Müh-
lenfließ anschließenden Mischgebiet (Baufeld 2.1). Auch diesbezüglich fügt sich das geplan-
te Vorhaben städtebaulich in die Umgebung ein. 
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6.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise

Überbaubare Grundstücksflächen

Innerhalb der festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf werden die überbaubaren Grund-
stücksflächen durch die in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen bestimmt.

Alle Gebäude und Anlagen der Hauptnutzung müssen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche errichtet werden. 

Gebäude oder Gebäudeteile dürfen die festgesetzten Baugrenzen nicht überschreiten. Ein
Vortreten von Gebäudeteilen kann allerdings in geringfügigem Ausmaß zugelassen werden
(§ 23 Abs. 3 BauNVO). Im Unterschied zur Festsetzung einer Baulinie darf die Bebauung
aber hinter die festgesetzte Baugrenze zurücktreten. Die Bebauung muss die festgesetzte
überbaubare Grundstücksfläche nicht bis an die Baugrenzen ausfüllen.

Die Baugrenzen werden im Bebauungsplan so festgesetzt, dass das vorliegende Planungs-
konzept [siehe Kapitel 5] umgesetzt werden kann. Die festgesetzten Baugrenzen folgen nicht
genau den bisher geplanten Baukörperkonturen, sondern lassen noch gewisse Spielräume
für möglicherweise erforderliche Grundrissänderungen und Baukörperverschiebungen.

Wie bereits in Kapitel 6.1 erläutert, regelt die Textfestsetzung 1, dass sich außer dem Ge-
bäude der Feuerwache auch die  Aufstellflächen für die Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche befinden muss, da diese in direktem räumli-
chen Zusammenhang zur Fahrzeughalle steht und hinsichtlich ihrer Funktion unverzichtbarer
Bestandteil der Anlagen der Hauptnutzung ist, wenngleich es sich lediglich um eine Freiflä-
che handelt.

Welche Nutzungsbestandteile auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-
sig sind, wird in der Textfestsetzung 1.2 geregelt. Entsprechend dem Planungskonzept sind
dies:

a) die Übungsfläche für die Feuerwehr,
b) die PKW-Stellplätze mit ihren Zufahrten,
c) Wege und Sitzplätze sowie
d) Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO.

Zu den Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO gehören die der Versorgung mit Elekrizi-
tät, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Anlagen, sowie
fernmeldetechnische Nebenanlagen und Anlagen für erneuerbare Energien.

Die durch die Baugrenzen festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche greift  nicht in den
40 m-Bereich  der  straßenrechtlichen  Anbaubeschränkung  entlang  der  L 33 [siehe Kapitel
4.3] ein. Im 40 m-Bereich wären somit nur die in den o.g. Punkten a) bis d) genannten bauli-
chen Anlagen planungsrechtlich zulässig. Im Rahmen des künftigen Baugenehmigungsver-
fahrens sind gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 1 BbgStrG (Brandenburgisches Straßengesetz) im 40 m-
Bereich entlang der L 33 bauliche Anlagen allerdings nur dann genehmigungsfähig, wenn die
Zustimmung der zuständigen Straßenbaubehörde vorliegt. Wenn das Planungskonzept ge-
nau so wie in Kapitel 5 dargestellt umgesetzt werden soll, wäre für einen Teil der geplanten
Stellplätze die Zustimmung der Straßenbaubehörde einzuholen.  Für den im 40 m-Bereich
gelegenen Teil der Übungsfläche wäre eine straßenrechtliche Zustimmung nur dann erfor-
derlich, wenn bauliche Anlagen Teil der Übungsfläche sein sollen.

Bauweise

Gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO darf die Länge von in offener Bauweise (o) errichteten Gebäu-
den höchstens 50 m betragen. Gemäß Planungskonzept [siehe Kapitel 5] soll das aus dem
Personal- und Sozialtrakt sowie der Fahrzeughalle bestehende Gebäude der Feuerwache
nach bisheriger Planung jedoch über eine Länge von etwas mehr als 50 m verfügen. Auf
Grundlage von § 22 Abs. 4 BauNVO wird daher durch die Textfestsetzung 2 eine abweichen-
de Bauweise (a) festgesetzt, welche eine Baukörperlänge von bis zu 60 m zulässt. 
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Bei einer Länge von maximal 60 m wäre künftig sogar eine Verlängerung der Fahrzeughalle
um ein bis zwei zusätzliche Einstellplätze für die Rettungsfahrzeuge möglich.

Die Textfestsetzung 2 regelt des Weiteren, dass das Gebäude der Feuerwache – wie bei ei-
ner offenen Bauweise auch – mit seitlichen Grenzabständen errichtet werden muss.

6.4 Stellplätze und Garagen

Durch die Textfestsetzung 3 wird geregelt, dass außer der Fahrzeughalle sonstige Garagen
und Carports im Bebauungsplangebiet generell unzulässig sind. 

Zwar sind Garagen und Carports oftmals in  Verbindung mit  Wohnnutzungen typisch und
können auch bei anderen Nutzungen gelegentlich sinnvoll sein, z.B. für Firmenfahrzeuge in
Verbindung mit  Betriebsstätten. Bei der Errichtung eine Feuerwache ergibt  sich hingegen
kein zwingender Grund für die Errichtung von Garagen oder Carports. Im Interesse der Be-
schränkung der Anzahl und Größe der baulichen Anlagen im Plangebiet sowie aus Gründen
des städtebaulichen Erscheinungsbildes der Gesamtanlage werden Garagen und Carports
daher im Plangebiet nicht zugelassen.

Im Plangebiet dürfen somit nur nicht überdeckte Stellplätze angelegt werden. Diese sollen
gemäß Nutzungskonzept [siehe Kapitel 5] im westlichen Teilbereich der festgesetzten Fläche
für den Gemeinbedarf entstehen. Die Baugrenzen wurden zu diesem Zweck so festgesetzt,
dass rückwärtig des Gebäudes auf beiden Seiten der Umfahrung die nachzuweisenden Stell-
plätze hergestellt werden können.

Stellplätzen im 40 m-Bereich entlang der L 33 sind nur dann genehmigungsfähig, wenn die
Zustimmung der zuständigen Straßenbaubehörde vorliegt [siehe auch Erläuterungen in Kapi-
tel 4.3 und 6.3.

6.5 Nebenanlagen

Nebenanlagen  müssen  immer  einen  funktionalen  Zusammenhang  zu  den  Anlagen  der
Hauptnutzung aufweisen. Auch ohne dass im vorliegenden Bebauungsplan einschränkende
Festsetzungen zur Zulässigkeit von Nebenanlagen getroffen werden, sind im Plangebiet folg-
lich nur solche Nebenanlagen zulässig, die der geplanten Feuerwache dienen.

Außer den erforderlichen Wege- und Platzflächen sind dies insbesondere eine Fläche für die
Aufstellung von Abfallbehältern, die der Versorgung mit Elekrizität, Gas, Wärme und Wasser
sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Anlagen, sowie fernmeldetechnische Neben-
anlagen und Anlagen für erneuerbare Energien [siehe auch Erläuterungen in Kapitel 6.1 und
6.3].

Nebenanlagen, welche den Charakter einer baulichen Anlage tragen, sind im 40 m-Bereich
entlang der L 33 nur dann genehmigungsfähig, wenn die Zustimmung der zuständigen Stra-
ßenbaubehörde vorliegt [siehe auch Erläuterungen in Kapitel 4.3 und 6.3.

6.6 Grünordnerische Festsetzungen

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans wird nach den Bestimmungen des § 13a
BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB entfällt
bei  der Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenentwicklung die naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung, da durch das geplante Vorhaben der Grenzwert gemäß § 13a Abs.1 Satz
2 Nr. 1 BauGB nicht überschritten wird.

Der Wegfall der Verpflichtung zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung führt jedoch nicht
dazu, dass die  Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der Planung
und Abwägung unberücksichtigt bleiben. Grünordnerische Festsetzungen können zum Bei-
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spiel aus Gründen der Gestaltung des Ortsbildes oder zur Gewährleistung der Einbindung
des Vorhabens in die naturräumliche Situation erforderlich werden.

In diesem Sinne werden im vorliegenden Bebauungsplan folgende Festsetzungen getroffen:

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Die  Textfestsetzung  4  dient  dem Ziel,  im Bereich  der  Fläche  für  den Gemeinbedarf  die
Grundwasserneubildungsrate und Belüftung des Bodens dadurch zu begünstigen, dass Flä-
chen nicht vollständig versiegelt werden dürfen, sondern über eine Befestigung verfügen, die
nur zu einer Teilversiegelung führen. 

In der Textfestsetzung 4 wird geregelt, dass bei der Befestigung von Stellplätzen keine Mate-
rialien verwendet werden dürfen, die zu einer Vollversiegelung führen. Der Einsatz von As-
phalt und Beton sowie von Plattenbelägen oder Pflasterungen mit Fugenverguss oder ver-
gleichbaren Materialien ist somit nicht zulässig. Zulässig sind hingegen alle mit offenen Fu-
gen verlegte Befestigungen ohne massiven Unterbau (zum Beispiel  in  Sandbett  verlegte
Platten oder Pflasterungen), Rasenpflaster, Rasengittersteine oder Schotterrasen.

Die Aufstellfläche für die Rettungsfahrzeuge,  Fahrbahnen,  Zufahrten und Zugänge,  sowie
der befestigte Teil der Übungsfläche werden hingegen nicht in die Regelungen der Textfest-
setzung 4 einbezogen, da auf diesen Flächen aufgrund der intensiven Nutzung und zum Teil
hohen Verkehrslasten eine Vollversiegelung des Bodens nicht vermieden werden kann.

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Die Textfestsetzung 5 konkretisiert  das gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 BbgBO (Brandenburgische
Bauordnung) für alle nicht baulich genutzten Grundstücksflächen allgemein geltende Begrü-
nungsgebot. In der Festsetzung wird geregelt, dass auf den nicht durch bauliche Anlagen
versiegelten Freiflächen mindestens 10 Laubbäume sowie auf einer Fläche von insgesamt
300 m² Sträucher verschiedener Gehölzarten zu pflanzen sind.

Da sich im Plangebiet bislang nahezu kein Gehölzbestand befindet - außer einem etwa 25 m
langen Gehölzstreifen an der nordöstlichen Grenze [siehe Kapitel 3.1] -, dienen die festge-
setzten Gehölzpflanzungen insbesondere der räumlichen Gliederung und Einbindung des
Planvorhabens in den Siedlungs und angrenzenden Landschaftsraum,  tragen darüber hin-
aus aber auch zur Erhaltung bzw. Verbesserung des Kleinklimas bei und mindern zumindest
teilweise die durch die Bebauung vorbereiteten Eingriffe in das Schutzgut Boden.

Die Pflanzstandorte der 10 Laubbäume und 300 m² Strauchpflanzungen können frei gewählt
werden, sodass unter Berücksichtigung der sonstigen Nutzungsanforderungen ausreichend
Gestaltungsspielräume für die Begrünung der Freiflächen verbleiben.

In der Textfestsetzung 5 wird geregelt, dass vorhandene Bäume und Sträucher, welche in ih-
rer Art und Qualität dem Inhalt der Textfestsetzung entsprechen, sowie Ersatzpflanzungen
gemäß Baumschutzsatzung der Gemeinde Hoppegarten auf die festgesetzten Maßnahmen
anrechenbar sind. Durch die Anrechenbarkeit  vorhandener Bäume und Sträucher soll  ein
Anreiz geschaffen werden, den am nordöstlichen Rand des Plangebietes vorhandenen Ge-
hölzstreifen zu erhalten, anstatt diesen in Verbindung mit der Baufeldfreimachung zu roden.

Die Textfestsetzung 5 stellt weiterhin klar, dass alle Ersatzpflanzungen, die entsprechend der
Baumschutzsatzung der Gemeinde Hoppegarten z.B. im Fall einer geplanter Rodung des
o.g. Gehölzstreifens vorzunehmen wären, auf die in der Textfestsetzung geregelten Pflan-
zungen anrechenbar sind. 

Empfohlene Pflanzenarten (Pflanzenliste)

Die Textfestsetzung 5 enthält die Empfehlung, für die festgesetzten Baum- und Strauchpflan-
zungen Arten der beigefügten Pflanzenliste zu verwenden.

In der Liste werden insbesondere solche Arten zur Auswahl vorgeschlagen, die in Branden-
burg heimisch, für das Orts- und Landschaftsbild typisch und als Lebensräume für die darin
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heimische Tierwelt besonders geeignet sind und insbesondere Vögeln und Insekten, vor al-
lem Bienen, Nahrung und Schutz bieten.

Die Verwendung der in der Pflanzenliste aufgeführten Arten wird aus Gründen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vorrangig empfohlen. Die Liste ist jedoch nicht abschlie-
ßend.  Die Verwendung auch anderer  Arten ist  möglich.  Damit  besteht  ein ausreichender
Spielraum für die Gestaltung der Freiflächen und Außenanlagen im Bereich der geplanten
Feuerwache.

6.7 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange

Unberührt von den Besonderheiten im Planverfahren nach § 13 a BauGB sind die Vorschrif-
ten  des  Bundesnaturschutzgesetzes  (BNatSchG) / Brandenburgischen  Naturschutzausfüh-
rungsgesetzes (BbgNatSch AG) und der EU-Normen zum Artenschutz zu beachten [siehe
Kapitel 1.1]. 

Zu Beginn des Planverfahrens ist daher zu prüfen, ob Verdachtsmomente bestehen, dass
bei  Verwirklichung  des  Planvorhabens  ein  Verstoß  gegen  ein  Verbot  nach  § 44 Abs. 1
BNatSchG vorliegen könnte. Nur wenn sich dafür keine Anhaltspunkte ergeben, ist die Ge-
meinde weder bauplanungsrechtlich noch artenschutzrechtlich verpflichtet, weitere Ermittlun-
gen anzustellen.  Verfügt die Gemeinde hingegen bereits bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes über Kenntnisse, die für einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG sprechen,
muss sie eine artenschutzrechtliche Prüfung durchführen.

Zum  Bebauungsplan  „Feuerwehrstandort  Siedlungserweiterung  Hönow“  liegt  die  Arten-
schutzrechtliche Potenzialeinschätzung von Dipl.-Ing. (FH) für Landschaftsnutzung und Na-
turschutz Jens Scharon, Berlin, November 2018 vor [siehe Anhang, Anlage 3], in welcher po-
tenzielle Betroffenheiten relevanter Artengruppen beurteilt worden sind.

Während der am 07. und 14. August 2018 durchgeführten Begehungen des Bebauungsplan-
gebietes  und  der  umgebenen  Bereiche  wurde  vorwiegend  auf  geeignete  Lebensräume,
Strukturen und Futterpflanzen geachtet, die ein Vorkommen von streng geschützten Tierar-
ten möglich erscheinen lassen. Der Schwerpunkt der Erfassung lag in der Suche nach der
europarechtlich streng geschützten Zauneidechse. Des weiteren wurde das Gebiet auf ge-
eignete Lebensräume für Brutvögel hin überprüft.

Zauneidechsen

Die unversiegelten Wiesenflächen im Plangebiet und der nördlich an das Plangebiet angren-
zende,  teilweise schütter  bewachsene Wall  entsprechen den Lebensraumansprüchen der
Zauneidechse, da dort für eine Ansiedlung der Art wichtige Kleinstrukturen, wie Versteck-
möglichkeiten vorhanden sind.

Die Nachsuchen erfolgten bei warmer (>20°C) und sonniger Witterung. Die Begehungen im
August ermöglichten die Feststellung von Fortpflanzungsnachweisen durch die angestrebte
Beobachtung gerade geschlüpfter Jungtiere, was die Nachweiswahrscheinlichkeit gegenüber
Nachsuchen im Zeitraum April bis Juni deutlich erhöhte.

Trotz dieser günstigen Voraussetzungen konnten keine Nachweise bzw. Hinweise auf ein
Vorkommen dieser streng geschützten Art erbracht werden. 

Als mögliche Gründe für das Fehlen werden gesehen:

 Eine Besiedelung konnte wegen der isolierten Lage der Fläche innerhalb von stark
befahrenen Straßen und umgebenden Siedlungsgebieten von umliegenen Vorkom-
men der Art nicht erfolgen.

 Die vorangehende Nutzung bzw. Gestaltung der Fläche im Zusammenhang mit den
angrenzenden neu errichteten Siedlungsgebieten liegt noch nicht lange genug zu zu-
rück, so dass noch keine Besiedelung erfolgen konnte.
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Ergänzende Nachfragen bei Nutzern der Fläche erbrachten ebenfalls keine Hinweise auf ein
Vorkommen der Zauneidechse im Gebiet.

Brutvögel

Auf der Fläche wurden keine Vogelarten bzw. Hinweise für Brutansiedlungen gefunden. In
den Rankenpflanzen am Zaun der befestigten Lagerfläche im Norden war kein Nest vorhan-
den. Aufgrund der geringen Größe und vor allem der durch die Nutzung bedingten Störun-
gen (z.B. Nähe zu dem südlich angrenzenden Wohngebiet), können Ansiedlungen von Brut-
vögeln, vor allem auch Bodenbrütern, ausgeschlossen werden. 

Ganzjährig geschützte Niststätten sind im Plangebiet nicht vorhanden, was u. a. im Fehlen
von Altbäumen (Baumhöhlen) und Gebäuden begründet ist.

Das Vorkommen von Arten, die in eine Kategorie der Roten Liste der Brutvögel des Landes
Brandenburg eingestuft sind, streng geschützten Arten sowie Arten des Anhang I der EU-Vo-
gelschutzrichtlinie kann ausgeschlossen werden.

Für  den nördlich  angrenzenden  Gehölzbestand  ist  eine  Besiedelung  durch verschiedene
Freibrüter sicher anzunehmen. Die Nester der Freibrüter sind vom Beginn des Nestbaus bis
zum Ausfliegen der Jungvögel bzw. einer sicheren Aufgabe des Nestes geschützt. 

Der Gehölzbestand wird vom Planvorhaben jedoch nicht direkt beeinträchtigt.

Sonstige Arten

Aufgrund  der  Biotopausstattung,  der  Lage  des  Untersuchungsgebietes  und  vorhandener
Strukturen konnte das Vorkommen folgender streng geschützter- bzw. planungsrelevanter
Arten und Artengruppen ausgeschlossen werden:

 an Gewässer gebundene Arten (Säugetiere, Fische, Lurche, Libellen, Wassekäfer,
Muscheln),

 Fledermäuse und xylobionte Käfer wegen des Fehlens von geeigneten (höhlenrei-
chen) Altbäumen,

 streng geschützte Schmetterlinge wegen des Fehlens geeigneter Nahrungspflanzen
sowie

 an Feuchtwiesen, Röhrichte, Seggenbestände u. ä. gebundene Schnecken.

Fazit

Das Plangebiet bietet nur einer geringen Anzahl an Tierarten geeignete Lebensräume.

Es konnten keine Anhaltspunkte für zu erwartende Betroffenheiten besonders geschützter
oder streng geschützter Arten aufgrund des Planvorhabens  festgestellt werden.

Da die Betroffenheit  geschützter Arten durch künftige Baumaßnahmen jedoch nie abschlie-
ßend ausgeschlossen werden kann, wird in den Bebauungsplan der folgende Artenschutz-
hinweis aufgenommen:

„Vor Durchführung von Baumaßnahmen ist zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbots-
vorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2009) für besonders ge-
schützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13b BNatSchG eingehalten werden.  Andernfalls sind
bei  der  jeweils  zuständigen  Behörde  artenschutzrechtliche  Ausnahmen  (§ 45 Abs. 7
BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen für die Baumaß-
nahmen ergeben (z.B. hinsichtlich der Bauzeiten).
Dies gilt in gleicher Weise für gemäß den Festsetzungen und nachrichtlichen Übernahmen
des Bebauungsplans zulässige Fällungen von Bäumen.“

Der Hinweis ist  im künftigen Bauantragsverfahren sowie bei Baumfällanträgen zu berück-
sichtigen.
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7 Flächenbilanz

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von etwa 5.911 m² (ca. 0,59
ha). 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans wird als Fläche für den Gemeinbedarf
(Zweckbestimmung: Feuerwehr) festgesetzt. Gemäß Planungskonzept [siehe Kapitel 5] wird
die Fläche voraussichtlich wie folgt gegliedert:

bauliche Anlagen der Hauptnutzung:

Gebäude Feuerwache, Personaltrakt    405 m²
Gebäude Feuerwache, Fahrzeughalle    710 m²
Aufstellflächen Rettungsfahrzeuge    650 m²
_______________________________________________________________________________________

Summe bauliche Anlagen der Hauptnutzung 1.765 m²

sonstige bauliche Anlagen und befestigte Flächen:

Fahrbahnen    580 m²
Stellplätzen    515 m²
befestigte Übungsfläche    250 m²
sonstige befestigte Flächen    425 m²
_______________________________________________________________________________________

Summe sonstige bauliche Anlagen und befestigte Flächen 1.770 m²

unversiegelte Flächen:

unversiegelte Teilfläche der Übungsfläche 1.000 m²
sonstige unversiegelte Freiflächen und Bepflanzungen 1.376 m²
_______________________________________________________________________________________

Summe unversiegelte Flächen 2.376 m²

8 Auswirkungen der Planung

8.1 Änderung des Bau- und Planungsrechts

Da am bisherigen Standort der Freiwilligen Feuerwehr Hönow, am östlichen Rand des alten
Dorfkerns Hönow,  für die notwendige Erweiterung der Feuerwache keine ausreichenden
Möglichkeiten bestehen, sollen durch den vorliegenden Bebauungsplan die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für einen Neubau im Bereich der Siedlungserweiterung Hönow ge-
schaffen werden.

Im Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans sind zurzeit noch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“ und der 6. Änderung des Bebau-
ungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“ gültig.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans „Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow“
werden  dessen  Festsetzungen  die  bis  dahin  innerhalb  seines  Geltungsbereichs  gültigen
Festsetzungen des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“ und der  6.  Änderung
des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“ ablösen.

Der Bebauungsplan kann gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im
vereinfachten Verfahren aufgestellt werden.
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8.2 Auswirkungen auf die Umwelt

Das bisher unbebaute Plangebiet verfügt über eine geringe Biotop- und Artenvielfalt.

Durch das geplante Gebäude und Nebenanlagen werden Eingriffe in den Vegetationsbe-
stand und Bodenversiegelungen vorbereitet.  Die geplante Bebauung wird zudem zu einer
Veränderung des Ortsbildes und des angrenzenden Landschaftsraums führen, welche je-
doch den Zielvorstellungen der gemeindlichen Entwicklung entsprechen.

Da der Bebauungsplan auf der Grundlage von § 13a BauGB aufgestellt wird, gelten alle Ein-
griffe in die Schutzgüter, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind,
als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder
zulässig (§ 13a Abs. 2 Nr, 4 BauGB). Im Bebauungsplan müssen daher keine Festsetzungen
zum Ausgleich der durch das Planvorhaben vorbereiteten Eingriffe in die Schutzgüter, wie
z.B. die Bodenversiegelungen durch Gebäude und befestigte Freiflächen, getroffen werden.

Der Bebauungsplan enthält dennoch eine Reihe von grünordnerischen Festsetzungen, die
vorrangig aus städtebaulichen Gründen (Einbindung des Vorhabens in das Siedlungs- und
angrenzende Landschaftsbild) getroffen werden. Diese mindern zugleich die durch die Be-
bauung verursachten Auswirkungen auf die Schutzgüter.

Zum Bebauungsplan liegt eine Artenschutzrechtliche Potenzaileinschätzung vor [siehe An-
hang,  Anlage  3],  in  welcher  potenzielle  Betroffenheiten  relevanter  Artengruppen  beurteilt
worden sind. Es konnten keine Anhaltspunkte für zu erwartende Betroffenheiten besonders
geschützter oder streng geschützter Arten aufgrund des Planvorhabens  festgestellt werden.

Das Plangebiet liegt nicht in einem Naturschutzgebiet oder in einem Schutzgebiet von ge-
meinschaftlicher  Bedeutung  (Natura  2000-Gebiete).  Die  im  Plangebiet  kartierten  Biotope
sind nicht geschützt.  Weitere Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG
sind nicht vorhanden.

Eine wesentlichen Zunahme des Verkehrs wird durch das geplante Vorhaben nicht hervorge-
rufen. Die im Alarmfall  durch die Ausfahrt der Rettungsfahrzeuge kurzzeitig unvermeidbar
entstehenden Beeinträchtigungen sind aus Gründen des Gemeinwohls zu dulden. Durch die
geplante Gebäudestellung und Lage der Alarmausfahrt werden die Auswirkungen minimiert.

8.3 Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung des Gebietes

Verkehrserschließung

Das Plangebiet ist im Süden durch die Parallelstraße sowie im Osten durch den noch nicht
abschließend ausgebauten nördlichen Abschnitt der Straße Mühlenfließ erschlossen.

Zur L 33 (Altlandsberger Chaussee) und L 338 (Neuenhagener Chaussee) bestehen keine
Verkehrsanbindungen. Als zuständige Straßenbaubehörde hat der Landesbetrieb Straßen-
wesen Brandenburg im Rahmen seiner Stellungnahme zum Planvorhaben mitgeteilt, dass
eine verkehrliche Anbindung zum übergeordneten Straßennetz nur über das Gemeindestra-
ßennetz und die vorhandenen Knotenpunkte erfolgen kann, da das umliegende Straßennetz
der Landesstraßen sich außerhalb der zur Erschließung dienenden Ortsdurchfahrt befindet
(freie Strecke).

Die Routen der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr müssen im Rahmen der weiteren Planung
zwischen Gemeinde und Feuerwehr noch abgestimmt werden.

Medientechnische Erschließung

Die Parallelstraße und die Straße Am Mühlenfließ sind bereits an die Schmutzwasserkanali-
sation angeschlossen. 

An der nordöstlichen Plangebietsgrenze sowie im südlichen Randbereich zur Parallelstraße
befinden sich Niederspannungsleitungen der EDIS Netz GmbH. Im südlichen Bereich könnte
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i.V.m. der Errichtung des Gebäudes der Feuerwache die Umverlegung des Leitungsbestan-
des erforderlich werden.

Weitere  Mitteilungen  über  bestehende  oder  geplante  medientechnische  Anlagen  sind  im
Rahmen des Bebauungsplanvorhabens nicht eingegangen.

Die  Plangebietsfläche  selbst  ist  bisher  nicht  an die  medientechnische  Versorgung  ange-
schlossen.  Alle noch fehlenden Leitungen und Anschlüsse müssen in Verbindung mit der
Umsetzung des Planvorhabens noch hergestellt werden.

8.4 Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur und die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse

Wesentlich Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur und die wirtschaftlichen Verhältnisse
in der Gemeinde Hoppegarten sind durch das Planvorhaben nicht zu erwarten. 

Das Vorhaben verbessert  die baulichen Bedingungen für  die Erfüllung der Aufgaben der
Freiwilligen Feuerwehr Hönow.

8.5 Finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde Hoppegarten

Grundstückskosten

Die Grundstücksflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich bereits im
Eigentum der Gemeinde Hoppegarten. Er fallen somit keine Kosten für den Erwerb erforder-
licher Grundstücksflächen an.

Kosten des Bebauungsplanverfahrens

Alle Kosten des Bebauungsplanverfahrens werden von der Gemeinde Hoppegarten getra-
gen.

Herstellungskosten

Alle mit der Herstellung des Vorhabens und dessen medientechnischer Versorgung verbun-
denen Kosten werden von der Gemeinde Hoppegarten getragen.

Folgekosten

Nach Fertigstellung des Vorhabens entstehen der Gemeinde Hoppegarten laufende Kosten
für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes und der sonstigen Anlagen auf dem
Grundstück.

8.6 Bodenordnende Maßnahmen

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes sind keine Maßnahmen zur Bodenordnung nach
Baugesetzbuch erforderlich.

9 Hinweise zur Umsetzung der Planung
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hat die Gemeinde Hoppegarten gemäß § 4 Abs.
2 BauGB die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ein-
geholt. Die Stellungnahmen enthielten folgende Hinweise, die erst nach Abschluss des Be-
bauungsplanverfahrens im Rahmen der weiteren Vorbereitung des Vorhabens oder bei der
anschließenden Durchführung des Bauvorhabens von Belang sind:
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Lärmschutz

Im Rahmen ihrer Stellungnahme zum Planvorhaben hat die Abteilung Immissionsschutz des
Landesamtes für Umwelt Brandenburg mitgeteilt, dass mit der geänderten Gebäudeanord-
nung und der Verlagerung der Übungsfläche nach Norden wesentliche Hinweise berücksich-
tigt worden sind und aus immissionsschutzfachlicher Sicht zum Bebauungsplanvorhaben kei-
ne grundsätzlichen Bedenken bestehen.

Bezüglich der Einsatzfahrten der Feuerwehr mit  Sondersignal  wurde darauf  hingewiesen,
dass die Feuerwehr als Anlage für Sicherheit und Ordnung der Allgemeinheit dient und de-
ren Geräusche daher aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als sozialadäquat einzustufen
sind.

Vor dem Hintergrund dieser Beurteilung war es nicht erforderlich, im Bebauungsplan Lärm-
schutzmaßnahmen festzusetzen.

Der Feuerwehrstandort ist so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und nach dem
Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden.

Es ist zu berücksichtigen, dass sich unmittelbar südlich angrenzend schutzbedürftige Wohn-
nutzungen befinden, die im  Bebauungsplan „Siedlungserweiterung Hönow“ als Allgemeine
Wohngebiete festgesetzt  sind.  Östlich und westlich  angrenzend befinden sich im Bebau-
ungsplan festgesetzte Mischgebiete, die derzeit noch unbebaut sind, jedoch in der Beurtei-
lung zu berücksichtigen sind. Die Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Beiblatt 1 für Allge-
meine  Wohngebiete  und  für  Mischgebiete  sollten  eingehalten  werden,  um  die  mit  dem
Schutzanspruch verbundenen Erwartungen  auf angemessenem Schutz vor Lärmbelastun-
gen zu erfüllen.

Insbesondere im südlichen und südöstlichen Bereich ist auf die Verhinderung von Immissi-
onskonflikten zu achten. 

Häufig sind bei Parkplätzen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen Auslöser von Beschwer-
den (z.B. durch Türenschlagen). Nach der Parkplatzlärmstudie (6. überarbeitete Auflage des
Bayrischen Landesamtes für Umwelt) bedarf es in allgemeinen Wohngebieten nachts eines
Mindestabstandes von 28 m zu PKW-Stellplätzen und 51 m zu LKW-Stellplätzen, damit die
Geräuschspitzen nicht  zu Überschreitungen führen.  Die Stellplätze  sollten  so angeordnet
werden, dass der notwendige Abstand eingehalten wird.

Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet selbst im Einwirkungsbe-
reich von Straßenverkehrslärm der Landesstraßen L33 und L338 befindet. Sofern schutzbe-
dürftige Nutzungen innerhalb des Plangebietes zulässig sein sollen, sind die Auswirkungen
des Straßenverkehrslärms auf den Geltungsbereich zu betrachten. Von einer schutzbedürfti-
gen Nutzung innerhalb  des Plangebietes  wird ausgegangen,  wenn die Zulässigkeit  einer
Nutzung (z.B.  Büro) bestimmt wird,  die einem längeren Aufenthalt  (> 6h) von Menschen
dient.

Verkehrsorganisation

Die Routen der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr müssen im Rahmen der weiteren Planung
zwischen Gemeinde und Feuerwehr noch abgestimmt werden.

Medientechnische Erschließung

Aus den der Stellungnahme der EDIS Netz GmbH beigefügten Unterlagen zum gegenwärti-
gen Leitungsbestand geht hervor, dass sich unmittelbar an der nördlichen Plangebietsgrenze
sowie im südlichen Randbereich zur Parallelstraße Niederspannungsleitungen des Netzbe-
treibers befinden.  Im südlichen Bereich liegen die Bestandsleitungen vermutlich innerhalb
des im Bebauungsplan festgesetzten Baufeldes. Daher könnte i.V.m. der Errichtung des Ge-
bäudes der Feuerwache die Umverlegung von Leitungen erforderlich werden.
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Vor Baubeginn ist die genaue Lage des Leitungsbestands zu ermitteln. Umverlegungen von
Leitungen sind rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. Die Kosten sind durch den Verursa-
cher zu tragen.

Bei Erdarbeiten im Umfeld von bestehenden Leitungen sind die „Hinweise und Richtlinien zu
Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen der E.DIS Netz GmbH“ zu beachten. 
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Anhang

Anlage 1 Textliche Festsetzungen [Teil B der Bebauungsplansatzung]

Anlage 2 Karte der Biotopkartierung, unmaßstäblich

Anlage 3 Potenzialeinschätzung  zum  Vorkommen  geschützter  Arten  und  dem
Vorhandensein  von  ganzjährig  geschützten  Lebensstätten  auf  der  B-
Planfläche  „Feuerwehrstandort  Siedlungserweiterung  Hönow“,  Baufeld
1.1 und 1.3,  in  der Gemeinde Hoppegarten;  Dipl.-Ing.  (FH) für  Land-
schaftsnutzung und Naturschutz Jens Scharon; Berlin, November 2018
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